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Abréviations

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
GAV Gesamtarbeitsvertrag

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
USS Union syndicale suisse
CCT Convention collective de travail
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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Personnel de l’administration fédérale

Im Ständerat stiess sich Kommissionssprecherin Bruderer Wyss (sp, AG) am Umstand,
dass die Motion Pardini zu einer Lohngrenze für Kader von bundesnahen Betrieben im
Erstrat kaum diskutiert worden sei. Die Kommission anerkenne zwar, dass in der
Bevölkerung Unmut über hohe Managerlöhne herrsche und dagegen etwas
unternommen werden müsse. Allerdings seien Lohndeckel kein geeignetes Instrument;
vielmehr müssten inhaltliche Kriterien etwa im Sinne von spezifisch auszuhandelnden
Lohnbandbreiten leitend sein. Solche Kriterien habe die SPK-SR in einem eigenen
Vorschlag (Pa. Iv. 17.443) ausgearbeitet. Weil jedoch der Nationalrat an einer
weitergehenden parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) festhalte
und um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, erteile die SPK-SR ihrer
Schwesterkommission den Auftrag, auf der Basis eben dieser Initiative Leutenegger
Oberholzer einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. Die Motion Pardini sei allerdings
abzulehnen, so die Empfehlung der Kommission.  
Damit nicht einverstanden zeigte sich Paul Rechsteiner (sp, SG), der für eine Annahme
der Motion warb. Es sei zwar zu begrüssen, dass die parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer nun auch bei der SPK-SR auf offene Ohren stosse, der ganze
Prozess gehe aber viel zu schleppend voran. Auch wenn die Motion Pardini nicht der
Weisheit letzter Schluss sei, sei sie doch geeignet, um eine vernünftige Lohnpolitik bei
Bundesbetrieben durchzusetzen. In der Folge diskutierten die Mitglieder der kleinen
Kammer darüber, ob es sinnvoller sei, fixe Grenzen zu setzen oder aber den jeweiligen
Unternehmen Spielräume zu lassen und entsprechend inhaltliche Kriterien zu
definieren. Schliesslich machte auch Bundesrat Ueli Maurer die Suche nach
individuellen Lösungen beliebt: So seien sowohl vernünftige Löhne ohne Exzesse
möglich und gleichzeitig müsse nicht befürchtet werden, dass man keine qualifizierten
Topmanagerinnen und -manager mehr finde. Die kleine Kammer verwarf die Motion
Pardini schliesslich mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 1

MOTION
DATE: 26.02.2018
MARC BÜHLMANN

Ähnlich knapp wie die FK-NR entschieden hatte, die Motion zur Aufhebung des
Teuerungsausgleichs beim Bundespersonal einzureichen, fiel der Entscheid der SPK-SR
aus, das Anliegen zur Annahme zu empfehlen: Lediglich mit einer Stimme Unterschied
(4 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung) sprach sie sich für Annahme aus. Diese knappe
Mehrheit der Kommission störte sich am «Quasi-Automatismus» der aktuellen
Regelung. Das Bundespersonalgesetz sieht vor, dass der Bundesrat einen
«angemessenen» Teuerungsausgleich auf die Löhne ausrichtet, wobei die
wirtschaftliche und die finanzielle Lage des Bundes berücksichtigt werden soll. Zwar
liege die abschliessende Entscheidkompetenz beim Parlament, weil der Beschluss des
Bundesrates, die Teuerung auszurichten, vom Parlament im Rahmen der Budgetdebatte
jeweils abgesegnet werden muss. Es sei aber stossend, dass in der Bundesverwaltung
scheinbar fast ein Anspruch auf einen Teuerungsausgleich bestehe. Die
Kommissionsminderheit sah in der Motion hingegen ein negatives Signal gegenüber den
Sozialpartnern. Zudem sei der Vorstoss unnötig, weil das Parlament ja bereits
Entscheidungshoheit in der Sache habe. Anders als von der Motion suggeriert, gebe es
keinen automatischen Teuerungsausgleich in der Verwaltung.
In der Ratsdebatte wies Paul Rechsteiner (sp, SG) darauf hin, dass eine 4 zu 3 Stimmen-
Mehrheit bei einer Kommission, die eigentlich aus 13 Mitgliedern bestehe, darauf
hindeute, dass es hier keine solide Mehrheit gebe. Der Teuerungsausgleich sei zudem
«elementare Basis eines fairen Arbeitsverhältnisses». Peter Hegglin (cvp, ZG) gab zu
Bedenken, dass der Bundesrat ohne diesen Passus ja eigentlich gar keine gesetzliche
Handhabe mehr besitze, um die Teuerung auszugleichen. Finanzminister Ueli Maurer
schlug in die gleiche Kerbe. Er sehe den Sinn der Motion nicht, weil sie etwas streichen
wolle, das genau das zum Ziel habe, was sie eigentlich verlange, nämlich einen
angemessenen Teuerungsausgleich. «Angemessen» bedeute eben gerade nicht, dass es
sich hier um einen Automatismus handle. Das Plädoyer des Finanzministers, beim
geltenden Recht zu bleiben, schien zu verfangen: Mit 35 zu 6 Stimmen (keine
Enthaltung) wurde die Motion im Ständerat versenkt. 2

MOTION
DATE: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN
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Politique sociale

Population et travail

Salaires

Mit 117 zu 56 Stimmen lehnte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Zisyadis
(pda, VD) ab, die einen indexbereinigten Mindestlohn von CHF 3'500 sowie
Höchsteinkommen verlangte, welche das Zehnfache des Mindestlohnes nicht
übersteigen dürfen. Nach Aussage der Kommissionssprecherin hätten sich auch die
Gewerkschafter in der Kommission mehrheitlich dagegen ausgesprochen, da ihre
Strategie die Festlegung der Mindestlöhne über Gesamtarbeitsverträge (GAV) sei. Die
Mehrheit der Kommission sei sich der Problematik der Working Poor bewusst, erachte
aber eine Lösung über einen regulierten Arbeitsmarkt als nicht zielführend, da dadurch
Stellen für unqualifizierte Arbeitnehmende vom schweizerischen Arbeitsmarkt
verschwinden würden. Im Namen der Gewerkschaften relativierte SGB-Präsident
Rechsteiner (sp, SG) die Aussagen der Kommissionssprecherin: Es sei zwar richtig, dass
man im gewerkschaftlichen Lager primär auf GAV setze, es gebe aber Branchen, die
sozialpartnerschaftlich kaum organisiert seien, weshalb hier gesetzliche Bestimmungen
über den Mindestlohn dringend notwendig seien. 3

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 06.03.2007
MARIANNE BENTELI

Partis, associations et groupes d'intérêt

Associations

Salariés et syndicats

Auch wenn die Schlussabstimmung betreffend die Parole des Schweizerischen
Gewerkschaftsbunds (SGB) zur Reform der Altersvorsorge 2020 letztendlich mit 98 zu
21 Stimmen deutlich zugunsten der AHV-Reform ausfiel, zeigte die
Delegiertenversammlung am 24. März 2017 eine Spaltung zwischen Deutschschweizer
und Westschweizer Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Über 30 SGB-
Delegierte äusserten sich vor der Parolenfassung; Hauptstreitpunkt war, ob die
Erhöhung der AHV um monatlich CHF 70 eine Erhöhung des Frauenrentenalters
rechtfertige. Solange die Frauen bei den Löhnen diskriminiert würden, dürfe das
Rentenalter nicht erhöht werden, lautete der Tenor bei vielen Delegierten aus der
Westschweiz. Ein Waadtländer Delegierter etwa warf SGB-Präsident Paul Rechsteiner
Verrat vor, weil sich der Gewerkschaftskongress 2014 in einer Resolution klar gegen
eine Erhöhung des Frauenrentenalters ausgesprochen habe. Unia-Präsidentin Vania
Alleva entgegnete, dass in der gleichen Resolution die Erhöhung der AHV-Renten
gefordert werde. Paul Rechsteiner strich die historische Dimension der Vorlage hervor:
«Zum ersten Mal seit 42 Jahren könnte eine Erhöhung der AHV-Rente Realität werden»,
zitierte ihn die Luzerner Zeitung. Die grosse Mehrheit der Delegierten war sich einig:
Würde die Vorlage abgelehnt, würde dies dem Arbeitgeberverband und den rechts-
bürgerlichen Parteien nützen, womit deren Forderungen wie Rentenalter 67 und
Rentenkürzungen Auftrieb erhielten, schrieb der SGB in einer Medienmitteilung. Dies
gelte es zu verhindern, weshalb diese «Kröte», wie der SGB die Erhöhung des
Frauenrentenalters bezeichnete, geschluckt werden müsse. Zusätzlich einigten sich die
Delegierten darauf, dass die Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau «endlich
stärker bekämpft werden muss». Sie beauftragten den SGB, die Lancierung einer
Volksinitiative mit dem Namen «Schluss mit dem Lohnklau – Lohngleichheit
durchsetzen, aber subito!» zu prüfen. 4

CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS
DATE: 25.02.2017
SAMUEL BERNET

1) AB SR, 2018, S. 15 ff.; Bericht SPK-S vom 18.1.18
2) AB SR, 2018, S. 659 ff.; Medienmitteilung SPK-S vom 24.8.2018
3) AB NR, 2007, S. 49 ff.
4) Medienmitteilung SGB; Unia, Subito-Initiative; LZ, TA, 25.3.17; NZZ, 20.1.18
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